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Zur geplanten Schutinitiative.
m.

Also Hebung der Volksschule, Unterstützung der Volks-
schule dnrch den Bund: das wollen die Jnitiauten. —Und nun? —

Wohl wissen wir, daß speziell die katholischen Kantone seit 1882 Groß-
artiges geleistet haben zur Hebung der Volksschule. Denk n wir nur an
die Wandlungen, welche die sog. Fortbildungsschule im Kauton Schwyz
durchgemacht, bis sie heute 2jährige obligatorische Rekrutenschulc mit
dem verheißungsvollen Schweife einer für gewisse minus babontes eben-

falls obligatorischen Strafschnlc geworden. Daneben aber entstehen allge-
mach an allen größeren Ortschaften freiwillige gewerbliche Fortbildungs-
schulen. Man mag nun bei näherer Vertrautheit mit diesen E: scheinungen

mit der Strafschule nicht sonderlich liebäugeln und von der Zukunft der

gewerblichen Fortbildungsschule gerade keine epochemachenden Früchte er-

hoffen: aber cincweg offenbart sich in diesen und andern nicht ange-
führten schulfrcundlichen Tatsachen ein Schnlgeist, der große Anerkennung
verdient, und der ans dem souveränen Boden der kantonalen Unabhängig-
keit entschieden größere und fruchtbarere Regsamkeit entfaltet, als unter
dem auch nur säuselnden Windzüge von Bundescinmischung. —

Es ist aber auch auf Obwaldens, Uris, Appcuzclls, Zugs. Luzerns
und Freiburgs regen Eifer hinzuweisen. ObWaldtNS Rekrutenschule ist

«in Unikum. Oder wo ist man Wohl im stände, einige Zeit alle Tage

nacheinander in den schönsten Tagesstunden den Vorunterricht für die

Rekruten abzuhalten? Wo erscheinen die Lehrer in freudiger Begeisterung
mit den Rekruten an der Prüfung, vom Kanton aus aufgefordert und

mit Taggeld regaliert, um ihres Eifers Früchte einzuheimsen, wie in
Lbwalden? Uri ist zur Stunde daran, trotz Opposition ans regierungs-
freundlicher Seite, eine 3jährige obligatorische Fortbildungsschule einzu-
führen, wiewohl es ohnehin auf dem Wege der Freiwilligkeit in letzten

Zahren schon manch sehr Anerkennenswertes getan. Und ich habe die

Hoffnung. Uris maßgebende Behörden tun in Sachen trotz aller Oppo-
sition einen wackern Schritt vorwärts, kämpft doch gerade das „Wochen-
blatt« energisch für eine Hebung der Volksschule in mäßiger Berück-

ffchtigung von Uris territorialen und ökonomischen Verhältnissen. —

Appenzell I« hat eben sein neues Schulgesetz unters Dach ge-

bracht und durch dasselbe in Sachen der Lehrerbesoldnngen einen Ruck

getan, den eine pflichteifrige Lehrerschaft, wie mir mehrere Lehrerkund-
gedungen anerkennend bezeugen, freudig anerkennt, und in Sachen Ab-
fenzenwesen und Ausdehnung der Schulzeit geradezu verblüffend energisch

«ingegriffen. —
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Von Zug, Llizern und Freiburg rede ich vorderhand nicht ein-

gehend. Dem genauen Beobachter ist ja genugsam bekannt, daß die kom-

petenten Behörden dieser Kantone mit sehr wachsamem Auge und tätigem
Pflichtbewußtsein ihres Amtes walten. Das gesteht daher auch die „Schweiz.

Lehrerzeitung" anerkennend.

So herrscht also gerade in den katholischen Kantonen, die man sonst

nicht selten als Hemmschuh der Volksbildung zu taxieren geruhte, ein

auch vom Gegner anerkannter reger Eifer zur Hebung der Volksschule.
Und das ist recht und soll noch besser werden. Diesen Eifer könnten wir,
wollten wir alle Einzeltatsachen, die in Sachen Schulgesetzgebung, Ver-
besserung der Lehrmittel, Lehrerbesoldung, Schnlzeitausdehnung ». a.

Faktoren aus diesen einzelnen Kantonen speziell anführen, noch ganz äugen-

fällig illustrieren. Also daß wir Katholiken Hebung der Volksschule

wollen, das haben wir zwar immer bewiesen, aber seit dem feindlichen

Angriffe von 1882 haben wir stellenweise geradezu fortissimo gearbeitet.

Dieser Eifer wäre noch größer, seine gereiften Früchte wären noch

ansehnlicher, wenn wir mehr — Geldmittel zur Verfügung hätten. Nun

will man uns Geldmittel verschaffen und dadurch in anerkennender Weise

sichtlich unseren Schuleifer der letzten Jahrzehnte belohnen. Das ist ja

recht liebenswürdig; aber diese Art Belohnung müssen wir als
Katholiken, als Freunde konfessioneller Schulen, als um-

sichtige Föderalisten und als selbstbewußte Familienväter
des Entschiedensten zurückweisen. Der Bund soll in Sachen des

Schulwesens gar keine weitere Garantie mehr von uns erhalten, als er

sie durch den bekannten Artikel 27 schon hat. Die Schule gehört den

Eltern und der Kirche, der Staat kann Minimalforderungen in Sachen

des Lehrpensnms stellen und hat den Schnlzwang; weiter gehen wir nicht.

Er hat die Rekrutenprüfnngen und die Matnrität; er hat mehr, als den

Elternrechten ersprießlich ist. Also Geld wollen wir vom Bunde
keines, wenn er auch nur die leiseste Garantie in Sachen der

Schule daran knüpfen will. Die geplante Initiative will aber die

Garantie in Bezug auf die Art der Verwendung. Das wollen wir
nicht, und drum sind wir nicht bei der kommenden Bewegung im Sinne
der vorläufigen Fassung der Initiative. Wenn der Bund Rechenschaft

darüber will, ob die Bnndcsunterstützung wirklich für die Schule ver-

wendet worden sei, so hat er schon mindestens einen Zehen (wenn nicht

einen Fuß) in unserem kantonalen Schulwesen drinnen und hat sich w

optima korma den Weg zum Vorwärtsrückcn durch unsere kurzsichtige

Mithilfe geebnet. Ein so schwerwiegender Faktor des öffentlichen Lebens,

wie Vater Bund einer ist, kann- nun aber wohl vorwärts gedrängt
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werden, aber nur mit riesigen Anstrengungen — und jauch dann sehr

selten — rückwärts. Drum eavennt! Also die geplante Bundes-
subvention mit der daran geknüpften Garantie wollen wir
nicht und zwar aus guten Gründen, die in der Geschichte und Psycho-

logic des modernen Staates und seiner Bestrebungen ihre Berechtigung
haben. — Wir wollen in gewissem Sinne eine Bundessub-
vention; denn auch wir sind in den Kantonen finanziell zu kurz. Aber
der Bund gebe uns, was uns gehört; er gebe uns von seinem Reich-

tume, den ihm die Zölle bringen, die doch aus den Bürgern, also aus
den Kantonen herausgepreßt werden; er billige einen sanierenden
Finanzausgleich zwischen ihm und den Kantonen. Dann wer-
den die Kantone schon dafür sorgen, daß die großen und schönen Ziele
der geplanten Initiative sich den Verhältnissen entsprechend ver-
wirklichen. Haben ja speziell die katholischen Kantone, die ohnehin die

armen und stcuergesegneten sind, in den letzten Dezennien zur Befriedigung
der verehrten Herren Initiante,, gearbeitet und deren Lob für ihren Schul-
eifer sogar scheffelweise eingeerntet, um wie viel eher muß das der Fall
sein, wenn der Bund durch einen ehrlichen und gesunden Finanzausgleich
die kantonalen Staatskassen erträglich speist. Drum besten Dank für das

unserem Schulwesen gespendete Lob, besten Dank für den guten Willen,
der uns gegenüber in den Bestrebungen der Initiative liegen soll. Aber
verschonet uns mit dieser durch eine Garantie verklausulierte» Bundes-
Unterstützung; wartet, bis wir selbige fordern, wie ein Korrespondent
der „Lehrerzeitung" in Nr. 15, ganz richtig betont. Heute wollen wir
vom Bunde nur, was uns gehörtdas aber müssen u»s die Großpo-
litiker verschaffen; denn dieses Ziel ist ein national-politisches. Wem
aber die Hebung der Volksschule sank, pbiase, also ohne Nebenab-
sichten, am Herzen liegt, der lege sich ins Zeug für diesen Finanzaus-
gleich, für dieses national-politische Projekt, dessen Realisierung dann das
kantonale Schul- und Armeuwesen mit einem Schlage hebt und dadurch
alle Postulate der Schulinitiative fördert und die Initiative selbst über-
flüssig macht, mit ihrer Beendigung aber zugleich auch politische Zwie-
tracht, Haß und Leidenschaft mit ins Grab nimmt, dafür aber uns den

Völkerfrühling politischer Einigkeit und politischen Vertrauens, das vielfach
gänzlich abhanden gekommen ist, bringt. — Das ist korrekt und ehrlich
gehandelt. Darum vorwärts auf diesem Boden; es ist das der Weg,
den jeder gehen kann, sofern er nur die Schule heben will. Also
Finanzausgleich mit der Direktive, das kantonale Schul-
und Armenwesen zu heben, nie aber Bundessubvention
der Volksschule mit irgend welcher Garantie: das ist unsere
^^fung. ei. ?rei.
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